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vor al lem die Personen, die durch ihr Verhalten Gefahren ver

ursachten. Befragt werden können aber auch Nichtverursacher, 

wenn sie über die zur Gefahrenabwehr er forderl ichen Informatio

nen verfügen oder Kenntnisse besitzen, die zur sachkundigen Ein

schätzung einer Gefahr beitragen können. Somit können aus Sicht 

eines mögl icherweise nachfolgenden Strafverfahrens auf der 

Grundlage des VP-Gesetzes in dem von den Erfordernissen der 

Gefahrenabwehr gesteckten Rahmen auch spätere Beschuldigte 

sowie Zeugen befragt und Sachverständige konsult iert  werden.

Werden Befragungen auf der Grundlage des VP-Gesetzes zur Real i

s ierung der pol i t isch-operat iven Zielstel lung - Aufklärung der 

strafrecht l iehen Relevanz eines Sachverhaltes -  durchgeführt ,  

ist  u.  a. folgendes zu beachten:

a) der zu klärende Sachverhalt  muß eine unmittelbare 
(konkrete) Gefahr beinhalten. .

Auf " fr ischer Tat” festgestel l te mögl iche strafrecht l ieh rele

vante Handlungen und an der Schwel le zur strafrecht l ichen Rele

vanz l iegende Ordnungswidr igkeiten haben stets den Charakter 

von akut wirkenden Gefahren und gestatten grundsätzl ich Sach

verhaltsklärungen auf der Grundlage des VP-Gesetzes, wenn die 

pol i t isch-operat ive Zielstel lung eine strafprozessuale Tät ig

keit  der Diensteinheiten der Linie IX nicht zuläßt.

Auch die in der Entwicklung begri f fene Straftat ist  eine un

mit telbare (konkrete) Gefahr.  Das tr i f f t  auch auf die Phase 

zu, in der die Handlungen noch keine straf recht l iche Relevanz 

haben. Das sind die Phasen der Entschlußfassung mit  den dazu 

erforderl ichen grundlegenden Überlegungen zur Tatbegehung, 

die straf lose Planung, das straf lose Gewinnen von Mit tätern, 

die straf lose Vorbereitung und der straf lose Versuch. Al le 

diese Handlungen sind Tei le einer sich en twickelnden Gef ah r.


